
b) weitere Informationen, die die Eignung der in einem ihm
übermittelten Sicherheitsdatenblatt angegebenen Risikomana-
gementmaßnahmen in Frage stellen können, nur für identifi-
zierte Verwendungen.

Die Händler leiten diese Informationen an den unmittelbar vor-
geschalteten Akteur oder Händler der Lieferkette weiter.

Artikel 35

Zugang der Arbeitnehmer zu Informationen

Der Arbeitgeber gewährt den Arbeitnehmern und ihren Vertre-
tern Zugang zu den gemäß den Artikeln 31 und 32 bereitge-
stellten Informationen über Stoffe oder Zubereitungen, die sie
verwenden oder denen sie bei ihrer Arbeit ausgesetzt sein kön-
nen.

Artikel 36

Pflicht zur Aufbewahrung von Informationen

(1) Jeder Hersteller, Importeur, nachgeschaltete Anwender
und Händler trägt sämtliche gemäß dieser Verordnung für seine
Aufgabenerfüllung erforderlichen Informationen zusammen und
hält sie während eines Zeitraums von mindestens zehn Jahren
nach der letzten Herstellung, Einfuhr, Lieferung oder Verwen-
dung des Stoffes oder der Zubereitung zur Verfügung. Unbe-
schadet der Titel II und VI legt dieser Hersteller, Importeur,
nachgeschaltete Anwender oder Händler auf Verlangen einer
zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem er seinen Sitz
hat, oder der Agentur unverzüglich diese Informationen vor
oder macht sie ihr zugänglich.

(2) Stellt ein Registrant, ein nachgeschalteter Anwender oder
ein Händler seine Geschäftstätigkeit ein oder überträgt er seine
Tätigkeiten teilweise oder insgesamt einem Dritten, so ist derje-
nige, der für die Liquidation des Unternehmens des Registranten,
des nachgeschalteten Anwenders oder des Händlers verantwort-
lich ist oder die Verantwortung für das Inverkehrbringen des
betreffenden Stoffes oder der betreffenden Zubereitung über-
nimmt, durch die Verpflichtung nach Absatz 1 anstelle des
Registranten, des nachgeschalteten Anwenders oder des Händlers
gebunden.

TITEL V

NACHGESCHALTETE ANWENDER

Artikel 37

Stoffsicherheitsbeurteilungen der nachgeschalteten Anwen-
der und Pflicht zur Angabe, Anwendung und Empfehlung

von Risikominderungsmaßnahmen

(1) Ein nachgeschalteter Anwender oder Händler kann Infor-
mationen bereitstellen, die die Vorbereitung einer Registrierung
unterstützen.

(2) Jeder nachgeschaltete Anwender hat das Recht, dem Her-
steller, Importeur, nachgeschalteten Anwender oder Händler, der
ihm einen Stoff als solchen oder in einer Zubereitung liefert,
schriftlich (auf Papier oder elektronisch) eine Verwendung
zumindest in Form der kurzen, allgemeinen Angaben zur Ver-

wendung bekannt zu geben, damit diese zur identifizierten Ver-
wendung wird. Mit der Bekanntgabe einer Verwendung stellt er
ausreichende Informationen zur Verfügung, damit für seine Ver-
wendung der Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete Anwen-
der, der den Stoff geliefert hat, in die Lage versetzt wird, in sei-
ner Stoffsicherheitsbeurteilung ein Expositionsszenarium oder
gegebenenfalls eine Verwendungs- und Expositionskategorie aus-
zuarbeiten.

Die Händler leiten diese Informationen an den unmittelbar vor-
geschalteten Akteur oder Händler der Lieferkette weiter. Die
diese Informationen erhaltenden nachgeschalteten Anwender
können ein Expositionsszenarium für die identifizierte(n) Ver-
wendung(en) erstellen oder die Informationen an den unmittel-
bar vorgeschalteten Akteur der Lieferkette weiterleiten.

(3) Bei registrierten Stoffen erfüllt der Hersteller, Importeur
oder nachgeschaltete Anwender die Pflichten aus Artikel 14 ent-
weder noch vor der nächsten Lieferung des Stoffes als solchem
oder in einer Zubereitung an den nachgeschalteten Anwender,
der das Ersuchen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels stellt,
sofern das Ersuchen mindestens einen Monat vor der Lieferung
erfolgt, oder innerhalb eines Monats nach dem Ersuchen; maß-
gebend ist die spätere Frist.

Bei Phase-in-Stoffen entspricht der Hersteller, Importeur oder
nachgeschaltete Anwender dem Ersuchen und erfüllt die Pflich-
ten aus Artikel 14 vor Ablauf der maßgeblichen Frist des Arti-
kels 23, sofern der nachgeschaltete Anwender sein Ersuchen
mindestens zwölf Monate vor Ablauf der betreffenden Frist
stellt.

Kann der Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete Anwender
nach Beurteilung der Verwendung gemäß Artikel 14 aus Grün-
den des Schutzes der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt
die Verwendung nicht als identifizierte Verwendung einbeziehen,
so unterrichtet er die Agentur und den nachgeschalteten Anwen-
der unverzüglich schriftlich über den Grund/die Gründe hierfür
und liefert keinem nachgeschalteten Anwender den Stoff, ohne
den betreffenden Grund/die betreffenden Gründe in die Informa-
tionen nach den Artikeln 31 oder 32 aufzunehmen. Der Herstel-
ler oder Importeur nimmt diese Verwendung nach Anhang VI
Abschnitt 3.7 in die Aktualisierung der Registrierung nach Arti-
kel 22 Absatz 1 Buchstabe d auf.

(4) Der nachgeschaltete Anwender eines Stoffes als solchem
oder in einer Zubereitung erstellt einen Stoffsicherheitsbericht
nach Anhang XII für jede Verwendung, die von den Bedingun-
gen gemäß der Beschreibung in einem Expositionsszenarium
oder gegebenenfalls in einer Verwendungs- und Expositionskate-
gorie, das/die ihm in einem Sicherheitsdatenblatt übermittelt
wurde, abweicht, oder für jede Verwendung, von der sein Liefe-
rant abrät.

Der nachgeschaltete Anwender braucht in folgenden Fällen einen
solchen Stoffsicherheitsbericht nicht zu erstellen:

a) Die Übermittlung eines Sicherheitsdatenblattes ist für den
Stoff oder die Zubereitung nach Artikel 31 nicht vorgeschrie-
ben;

b) der betreffende Lieferant muss nach Artikel 14 keinen Stoff-
sicherheitsbericht erstellen;
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c) der nachgeschaltete Anwender verwendet den Stoff oder die
Zubereitung in einer Gesamtmenge von weniger als 1 Tonne
pro Jahr;

d) der nachgeschaltete Anwender wendet ein Expositionsszena-
rium an oder empfiehlt ein solches, das mindestens die
Bedingungen des ihm im Sicherheitsdatenblatt mitgeteilten
Expositionsszenariums enthält;

e) die Konzentration des Stoffes in einer Zubereitung ist niedri-
ger als einer der Werte nach Artikel 14 Absatz 2;

f) der nachgeschaltete Anwender verwendet den Stoff für pro-
dukt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung,
sofern die Risiken für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt gemäß den Anforderungen der Rechtsvorschriften
über den Schutz der Arbeitnehmer und der Umwelt ange-
messen beherrscht werden.

(5) Der nachgeschaltete Anwender hat geeignete Maßnahmen
zur angemessenen Beherrschung der Risiken zu ermitteln, anzu-
wenden und gegebenenfalls zu empfehlen, die in einer der fol-
genden Unterlagen festgestellt sind:

a) in dem ihm übermittelten Sicherheitsdatenblatt/den ihm
übermittelten Sicherheitsdatenblättern;

b) in seiner eigenen Stoffsicherheitsbeurteilung;

c) in Informationen über Risikomanagementmaßnahmen, die
ihm nach Artikel 32 zugegangen sind.

(6) Erstellt der nachgeschaltete Anwender keinen Stoffsicher-
heitsbericht nach Absatz 4 Buchstabe c, so berücksichtigt er die
Verwendung(en) des Stoffes und ermittelt die geeigneten Risiko-
managementmaßnahmen zur angemessenen Beherrschung der
Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt und
wendet diese Maßnahmen an. Erforderlichenfalls werden diese
Informationen in die von ihm ausgearbeiteten Sicherheitsdaten-
blätter aufgenommen.

(7) Nachgeschaltete Anwender halten ihren Stoffsicherheitsbe-
richt auf dem neuesten Stand und zur Verfügung.

(8) Ein nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels erstellter
Stoffsicherheitsbericht braucht Risiken für die menschliche
Gesundheit nicht zu berücksichtigen, die sich aus den Endver-
wendungen nach Artikel 14 Absatz 5 ergeben.

Artikel 38

Informationspflicht der nachgeschalteten Anwender

(1) Vor dem Beginn oder der Fortsetzung einer bestimmten
Verwendung eines Stoffes, den ein vorgeschalteter Akteur der
Lieferkette nach den Artikeln 6 oder 18 hat registrieren lassen,
teilt der nachgeschaltete Anwender der Agentur die Informatio-
nen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels in folgenden Fällen
mit:

a) Der nachgeschaltete Anwender hat einen Stoffsicherheitsbe-
richt nach Artikel 37 Absatz 4 zu erstellen, oder

b) der nachgeschaltete Anwender beruft sich auf die Ausnah-
men nach Artikel 37 Absatz 4 Buchstaben c oder f.

(2) Die Mitteilung des nachgeschalteten Anwenders muss fol-
gende Informationen enthalten:

a) seine Identität und Kontaktangaben gemäß Anhang VI
Abschnitt 1.1;

b) die Registrierungsnummer(n) nach Artikel 20 Absatz 3, falls
verfügbar;

c) die Identität des Stoffes/der Stoffe gemäß Anhang VI
Abschnitte 2.1 bis 2.3.4;

d) die Identität des Herstellers/der Hersteller oder des Impor-
teurs/der Importeure oder sonstiger Lieferanten gemäß
Anhang VI Abschnitt 1.1;

e) kurze allgemeine Angaben zu der Verwendung/den Verwen-
dungen gemäß Anhang VI Abschnitt 3.5 und zu den Ver-
wendungsbedingungen;

f) einen Vorschlag für ergänzende Versuche an Wirbeltieren,
falls das vom nachgeschalteten Anwender für die Erstellung
seiner Stoffsicherheitsbeurteilung für erforderlich gehalten
wird; dies gilt nicht für die Fälle, in denen sich der nachge-
schaltete Anwender auf die Ausnahme nach Artikel 37
Absatz 4 Buchstabe c beruft.

(3) Bei einer Änderung der nach Absatz 1 übermittelten
Informationen aktualisiert der nachgeschaltete Anwender diese
Informationen unverzüglich.

(4) Stuft ein nachgeschalteter Anwender einen Stoff anders
ein als sein Lieferant, so teilt er dies der Agentur mit.

(5) Mit Ausnahme der Fälle, in denen sich der nachgeschal-
tete Anwender auf die Ausnahme nach Artikel 37 Absatz 4
Buchstabe c beruft, ist eine Mitteilung nach den Absätzen 1 bis 4
des vorliegenden Artikels für einen Stoff als solchen oder in
einer Zubereitung, den der nachgeschaltete Anwender in einer
Menge von weniger als 1 Tonne pro Jahr für diese bestimmte
Verwendung verwendet, nicht erforderlich.

Artikel 39

Geltung der Pflichten der nachgeschalteten Anwender

(1) Nachgeschaltete Anwender müssen die Anforderungen
des Artikels 37 spätestens zwölf Monate nach Erhalt einer
Registrierungsnummer erfüllen, die ihnen von ihren Lieferanten
in einem Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

(2) Nachgeschaltete Anwender müssen die Anforderungen
des Artikels 38 spätestens sechs Monate nach Erhalt einer
Registrierungsnummer erfüllen, die ihnen von ihren Lieferanten
in einem Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.
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